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Text 

ARTIKEL 35 

Persönliche Immunitäten 

(1) Im Interesse des ESM genießen der Vorsitzende des Gouverneursrats, die Mitglieder des 
Gouverneursrats, die stellvertretenden Mitglieder des Gouverneursrats, die Mitglieder des Direktoriums, 
die stellvertretenden Mitglieder des Direktoriums sowie der Geschäftsführende Direktor und die anderen 
Bediensteten des ESM Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer in amtlicher Eigenschaft 
vorgenommenen Handlungen und Unverletzlichkeit hinsichtlich ihrer amtlichen Schriftstücke und 
Unterlagen. 

(2) Der Gouverneursrat kann die durch diesen Artikel gewährten Immunitäten des Vorsitzenden des 
Gouverneursrats, der Mitglieder des Gouverneursrats, der stellvertretenden Mitglieder des 
Gouverneursrats, der Mitglieder des Direktoriums, der stellvertretenden Mitglieder des Direktoriums 
sowie des Geschäftsführenden Direktors in dem Maße und zu den Bedingungen, die er bestimmt, 
aufheben. 

(3) Der Geschäftsführende Direktor kann diese Immunität hinsichtlich eines jeden Bediensteten des 
ESM außer seiner selbst aufheben. 

(4) Jedes ESM-Mitglied trifft unverzüglich alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um diesen Artikel 
in seinem eigenen Recht in Kraft zu setzen, und unterrichtet den ESM entsprechend. 
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